
Jede Nutzerin und jeder Nutzer erkennt folgende Regeln an: 
1.    Auf gegenseitige Rücksichtnahme ist zu achten. 
2.    Das Gelände ist ordentlich und sauber zu halten, die Räder  

und Ausprobiersachen sind an ihren vorgesehenen Ort wieder 
ordnungsgemäß abzustellen. 

3.    Essen und Trinken ist auf dem Pumptrack und der Ausprobier ‐
fläche untersagt, dafür ist die Sitzecke auf dem Gelände vor‐
gesehen. 

4.    Auf dem gesamten Gelände herrscht Alkohol‐, Rauschmittel‐ 
und Rauchverbot.  

5.    Bitte beachten Sie die strikte Einhaltung der ausgehängten Nut‐
zungsregeln, wie Helmpflicht und die Nutzung geeigneter Räder. 
Vermeiden sie Ruhestörungen. 

6.    Bei feuchter Witterung oder Nässe sowie Dunkelheit/Dämme‐
rung ist das Benutzen der Strecken grundsätzlich untersagt. 

7.    Jeder Nutzer/in der Anlage hat selbst zu beurteilen, ob ihn/sie 
die Strecke oder das Fahrzeug überfordert. Beauftragte des  
VELOCIUMS sind befugt, Fahrer, die überfordert erscheinen, von 
der Benutzung teilweise oder ganz auszuschließen. Jeder Nutzer 
akzeptiert, dass es selbst bei sachgemäßer Nutzung zu Stürzen 
und Schäden kommen kann. Das VELOCIUM haftet insbeson‐
dere nicht für Schäden, die aus Fahr‐ oder Materialfehlern am 
Bike oder an der Ausrüstung des Nutzers entstehen. 

8.    Die Betreuung der Anlage obliegt den Mitarbeitern des  
VELOCIUMS. Hinweisen und Anordnungen ist Folge zu leisten. 

9.    Das VELOCIUM ist bestrebt, die Sicherheitsstandards jeder Zeit 
zu gewährleisten. Sollten dennoch sicherheitstechnische  
Mängel festgestellt werden, bitten wir um sofortige Meldung. 

10. Bei Unfällen ist unverzüglich das Personal des VELOCIUMS  
zu verständigen. 

Ausprobierfläche 
Das VELOCIUM verfügt über eine Freifläche mit Sitzecke und einer 
Ausprobierfläche mit Rundkurs um den Pumptrack, mit unterschied‐
lichen Fahrbahnbelegen. Dafür stehen verschiedene Fahrräder,  
Geschicklichkeits‐ und Spaßräder, Roller, Kleine Hochräder und  
einiges mehr zur Verfügung. 
Für die Benutzung einiger Fahrzeuge befindet sich eine Info‐Tafel 
am Unterstand der Ausprobierräder. 
1.    Die Verhaltensregeln sind wie im oberen Teil angeführt ein‐

zuhalten. 
2.    Mit dem Befahren der Strecke akzeptiert der Fahrer die Verhal‐

tensregeln. Am Zugang zum Pumptrack und am Fahrradunter‐
stand der Ausprobierräder steht eine Info‐Tafel mit 
Verhaltensregeln in Kurzform. 

3.    Das Befahren der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. 

4.    Kinder dürfen die Anlage nur unter Aufsicht von Erwachsenen 
befahren. Eltern haften für ihre Kinder. 

5.    Es gilt Helmpflicht und festes Schuhwerk auf der kompletten  
Anlage. 

6.    Es darf nur gefahren werden, wenn eine zweite Person  
anwesend ist. 

7.    Jegliche Veränderungen am Streckenverlauf sind strengstens  
untersagt. 

8.    Auf der Ausprobierfläche ist in der gekennzeichneten Richtung 
(links um den Pumptrack) zu fahren. 

9.    Die Anlage darf nicht in alkoholisiertem Zustand oder unter  
Einfluss jeglicher Drogen oder Medikamenten benutzt werden. 

10. Das Befahren der Anlage erfolgt nach individuellem Fahrver‐
mögen durch Selbsteinschätzung. Dies gilt auch für die  
Geschwindigkeit auf der Strecke. Respektiere andere Fahrer,  
egal welchen Alters, Fahrvermögens oder welcher Ausrüstung.  
Jeder hilft jedem. Schätze dein Fahrvermögen richtig ein und 
halte Abstand. Der Vordere sowie der schwächere Fahrer hat 
immer Vorfahrt und darf nicht genötigt werden. 

11. Vor der ersten Fahrt ist die Strecke zu kontrollieren. 
12. Es dürfen keine Fahrräder oder andere Gegenstände auf der 

Fahrstrecke ablegt werden. 

Pumptrack‐Anlage 
Die Verhaltensregeln sind wie im oberen Teil und der Ausprobier ‐
fläche einzuhalten. Für den Pumptrack zählen folgende Regeln  
zusätzlich: 
13. Es gilt Helmpflicht und festes Schuhwerk auf der kompletten  

Anlage. Es wird empfohlen zusätzliche Protektoren zu tragen.  
14. Die Anlage ist nur mit dafür ausgelegten Sportgeräten zu  

befahren (Mountainbike, BMX, Skateboard, Scooter, Inline, 
Longboard). Das Befahren mit Rennrädern, Tourenrädern,  
Trekkingrädern, E‐Bikes und motorisierten Rädern (Mofas,  
Roller, Quads, ferngesteuerten Fahrzeugen) ist untersagt. 

15. Jegliche Veränderungen am Streckenverlauf sind strengstens  
untersagt. Es ist verboten eigenständig Schanzen zu bauen. 

16. Der Zugang ist nur am Einstiegsbereich/Startpunkt gestattet. 
17. Es dürfen nur maximal 5 Personen gleichzeitig auf der Anlage 

fahren. Dabei ist die gleiche Fahrtrichtung und Sicherheits‐
abstand zu beachten. 

18. Aus Sicherheitsgründen ist das Betreten der Strecke für  
Fußgänger untersagt. 

 
Viel Freude und Spaß wünscht das Team des VELOCIUMS   
Stand: August 2020

Hausordnung für Außenanlage,  
Pumptrack und Ausprobierfläche


